
Gefasste Beschlüsse der 10. öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt Wolkenstein  
am 4. Dezember 2017 
 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 51/2017 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stellt den Jahresabschluss der Stadt Wolkenstein zum 31.12.2015 

in der vorliegenden, von der BHB Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dresden 

geprüften Fassung mit nachfolgend aufgeführtem Stand fest: 

 

Jahresabschluss zum 31.12.2015 EUR 

Ordentliches Ergebnis 425.168,23 

Sonderergebnis -316.973,23 

Gesamtergebnis 108.195,00 

  

Bilanzsumme 45.625.147,41 

  

Veränderung des Finanzmittelbestandes im abgeschlossenen 

Haushaltsjahr 

-266.692,59 

Endbestand an Zahlungsmitteln 459.766,56 

Nachrichtlich:  

Bestand an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.079.061,87 € 

Fehlbeträge  -3.363.162,48 € 

davon Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den 

Vorjahren 

35,00 € 

davon Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des 

Sonderergebnisses aus den Vorjahren gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-

Doppik 

-3.363.197,48 € 

 
 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     16      

stimmberechtigt:     16 

Ja-Stimmen:      16  

Nein-Stimmen:        0   

Stimmenthaltungen:       0   

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 52/2017 
Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein vergibt den Auftrag für die Arbeiten „Sanierung der 
Schlossmauern, Abschnitt 1.1, 2 und 3 (Gewölbebrücke) in Wolkenstein zu einem Bruttopreis von 
237.995,05 € an die Bau-Sanierungstechnik GmbH, Büro Zwickau, Moritzstraße 3, 08056 Zwickau.  
Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, bei Bedarf Nachträge bis 10.000 € selbstständig zu 
beauftragen.  
 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     16      

stimmberechtigt:     16  

Ja-Stimmen:      16   

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 53/2017 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stimmt gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO der Annahme und 

Vermittlung folgender Spenden, die der Bürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit erhalten hat, 

zu: 

- Sachspende von 238,00 € von einem Spender für die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein,  

  OF Gehringswalde 

- 419,87 € von einem Spender für die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein, OF Wolkenstein 

- 120,00 € von mehreren Spendern für das Heimatmuseum Wolkenstein 



 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     16      

stimmberechtigt:     16  

Ja-Stimmen:      16   

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 


